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KLEINER FRAGEKASTEN
DES BLUTSPENDEDIENSTES

AIcwcFf?«, t/i<? e/w GVZw/cF;
FrfFe«, />'FerFrf«/?t 5/«/ .r/u?W(?«.2

Zur Beantwortung dieser Frage scheint es uns
nötig, zunächst kurz darauf hinzuweisen, in welcher
Art die /«JeF/Drc Ge/Frftc/j/ (Hepatitis infectiosa) von
Mensch zu Mensch übertragen wird. Die infektiöse
Gelbsucht ist eine Viruskrankheit, die in zwei Formen,
nämlich der FD/wA/A und der sogenannten
A/flF///rf/A«rFe/><////A in Erscheinung tritt.

Bei der F/e/wAAj c/Ar/ew/tv/ besteht ein offenes In-
fektionssystem. Kurz vor Ausbruch und während der
Krankheit wird der Virus im Stuhl ausgeschieden. Die
Krankheitsübertragung erfolgt entweder durch direk-
ten engen Kontakt mit den Kranken oder durch den
Genuss von virusverunreinigtem Wasser, Milch oder
anderen Nahrungsmitteln. Solange der Erreger im
Blute kreist, das heisst in der Zeit kurz vor Krankheits-
ausbrach bis etwa 3—4 Wochen nach Krankheits-
beginn, kann die Krankheit auch durch Bluttransfusio-
nen übertragen werden. Bei dieser Form von Gelbsucht
ist die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung
und Krankheitsausbruch, kurz; sie beträgt 15—40, sei-

ten 50 Tage. Die epidemische Flepatitis befällt vor-
wiegend jüngere Altersklassen. Im Spätsommer und
Frühherbst zeigt sie ein ausgesprochenes Häufigkeits-
maximum.

Im Gegensatz dazu besteht bei der /«oFa/W/'rwj-

Fe/wA/A ein geschlossenes Infektionssystem. Das Virus
kann im Stuhl nicht nachgewiesen werden. Hingegen
findet es sich während der Inkubationszeit schon mehrere
Wochen vor Ausbruch der Gelbsucht im Blut. Lang-
dauerndes Virusträgertum ist bei dieser Krankheit
nicht selten; so sind Fälle bekannt geworden, bei denen
das Virus während 3—5'/> Jahren im Blut nachgewie-
sen werden konnte. Die Uebertragung von Mensch
zu Mensch erfolgt, soweit man heute weiss, ausschliess-
lieh durch Eingriffe, bei denen die Haut oder Schleim-
haut durchdrungen wird, das heisst bei der Trans-
fusion von Blut und Blutpräparaten, beim Gebrauch

virusverunreinigter Spritzen, Schnepper oder Impf-
lanzetten oder bei Tätowierungen. Da heute die Acrzte
und Zahnärzte bei der Reinigung und Sterilisation
ihrer Instrumente darauf achten, dass allfällig daran
haftende Gelbsuchtviren abgetötet werden, ist die
Bluttransfusion als alleinige Ursache von Inokulations-
hepatitiden übriggeblieben. Eine natürliche, nicht an
ärztliche Eingriffe gebundene Uebertragungsweise die-

ser Form von Gelbsucht ist bis heute nicht bekannt ge-

worden. Charakteristisch für die Krankheit ist die un-
gewöhnlich lange Inkubationszeit von 40—200 Tagen.
Diese Krankheit befällt gleichmässig alle Altersklassen
und ist in allen Jahreszeiten etwa gleich häufig.

Da bei beiden Formen der Gelbsucht Fälle von jähre-
langem Virusträgertum bekannt geworden sind, ist es

notwendig, sämtliche Menschen, die jemals während
ihres Lebens eine infektiöse Gelbsucht durchgemacht
haben, von der Spende für Vollblut, Trockenplasma,
Fibrinogen und antihämophilem Globulin auszuschlies-

sen. Hingegen kann man ihr Blut unbedenklich zu

gelbsuchtsicheren Plasmafraktionen (Pasteurisierte
Plasmaprotein-Lösung [PPL], Albumin und Gamma-
globulin) verarbeiten, da bei der Herstellung dieser
Plasmafraktionen allfällig im Ausgangsplasma ent-
haltene Hepatitisviren zuverlässig abgetötet werden.
Im weiteren empfiehlt es sich, Spendewillige, die sich

möglicherweise im Inkubationsstadium einer infek-
tiösen Hepatitis befinden, für einige Zeit von der
Spende auszuschliessen. Dies betrifft hinsichtlich der
epidemischen Hepatitis Individuen, die mit Gelbsucht-
kranken in engem Kontakt standen. Hinsichtlich der

Inokulationshepatitis betrifft dies jene, die kürzlich
Blut- oder Plasmatransfusionen erhalten haben sowie
solche, die kürzlich tätowiert wurden.

Bedauerlicherweise gelingt es, durch diese Mass-
nahmen nur einen Teil der Virusträger zu erfassen
und von der Blutspende auszuschliessen. Alle jene, die
sich im Inkubationsstadium befinden oder die ihre Krank-
heit so leicht durchmachen, dass eine Gelbfärbung
der Flaut ausbleibt sowie jene, die trotz erfolgter An-
steckung nicht erkranken, werden als Virusträger nicht
erkannt. Da brauchbare Laboratoriumsmethoden zur Er-

fassung von Virusträgern fehlen, muss nach wie vor
bei jeder Blut- und Plasmatransfusion mit einem ge-
wissen, wenn auch kleinen Risiko einer Gelbsuchtüber-

tragung gerechnet werden.

Wenn wir abschliessend auf die obige Frage zu-
rückkommen, so können wir festhalten, dass Men-
sehen, die früher eine Gelbsucht durchgemacht haben,
Blut spenden dürfen, unter der Voraussetzung, dass die

Erkrankung mehr als ein Jahr zurückliegt. Ihr Blut
wird speziell gekennzeichnet und im Zentrallabora-
torium zu gelbsuchtsicheren Plasmafraktionen ver-
arbeitet.
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